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Ein Schwerbehindertenausweis dient als Nachweis für die Schwere der bestehenden Behinderung und als Ausweis für das Recht auf Inanspruchnahme bestimmter Nachteilsausgleiche.

Antragstellung

Einen Antrag für einen Schwerbehindertenausweis stellt man bei dem für den Wohnort zuständigen Versorgungsamt. Den Antrag können auch die Erziehungsberechtigten oder der Betreuer stellen. Das Versorgungsamt setzt sich mit den behandelnden Ärzten in Verbindung und fordert evtl. ergänzende ärztliche Unterlagen und Gutachten an:

· zur Feststellung der Behinderung und deren Schwere,

· für den Nachweis bestimmter gesundheitlicher Merkmale zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen und

· für die Ausstellung eines Ausweises zur Wahrnehmung von Rechten und Nachteilsaus-gleichen.

Grad der Behinderung

Ausgedrückt wird die Schwere der Einschränkung im „Grad der Behinderung“, und zwar in Zehnergraden von 10 bis 100. Schwerbehindert ist ein Mensch, wenn der Grad der Behinderung (GdB) mindestens 50 % beträgt. Beträgt der Grad der Behinderung mindestens 30 %, kann der behinderte Mensch bei der Arbeitsagentur die Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen beantragen (wichtig im Zusammenhang mit einem Arbeitsplatz)

Merkmale

Mit der Entscheidung über den Antrag können folgende gesundheitliche Merkmale fest-gestellt und im Ausweis bestätigt werden:

G
Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr
erheblich eingeschränkt

aG
außergewöhnlich gehbehindert

H
Hilflos

Bl
Blind

Gl
Gehörlos

B
Ständige Begleitung notwendig

RF
Rundfunkgebührenbefreiung 

und Telefongebührenermäßigung

Gültigkeit

Die Gültigkeit des Ausweises ist in der Regel auf die Dauer von längstens 5 Jahre vom Monat der Ausstellung befristet. Bei schwer-behinderten Kindern unter 10 Jahren sind die Ausweise bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres, bei Kindern von 10 bis 15 Jahren bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres befristet.

Die Gültigkeitsdauer kann auf Antrag höchstens zweimal verlängert werden. Dann muss ein neuer Ausweis beantragt werden. Verschlechtert sich das Ausmaß der Behinderung, kann ein neuer Antrag auf Feststellung/Verschlimmerung gestellt werden.

Nachteilsausgleiche

Folgende Vergünstigungen/Erleichterungen kann man mit einer festgestellten Schwerbehinderung geltend machen:

· Sind Sie, Ihr Ehepartner oder eines Ihrer Kinder behindert, so wird Ihnen als „außergewöhnliche Belastung“ nach § 33b Einkommenssteuergesetz ein Pauschbetrag zugestanden. Der Pauschbetrag für behinderte Menschen in Höhe von 310 € bis 1.420 € (je nach Grad der Behinderung) kann jährlich ohne Einzelnachweis der Aufwendungen und ohne Abzug der zumutbaren Belastung abgezogen werden. Behinderte Menschen, die hilflos oder blind sind, erhalten einen erhöhten Pauschbetrag von 3.700 €. Den Pauschbetrag kann man sich schon bei der Ausstellung der Steuerkarte eintragen lassen. 

· Sind die nachgewiesenen behinderungsbedingten Kosten höher als der Pauschbetrag, können Sie diese als außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Art geltend machen, wobei das Finanzamt allerdings eine zumutbare Eigenbelastung anrechnet. Außergewöhnliche Belastungen sind z.B. Krankheitskosten, unter bestimmten Voraussetzungen Kfz-Aufwendungen, Aufwendungen für die Hilfe im Haushalt und bei Heim- und Pflegeunterbringung enthaltene Kosten für haus-wirtschaftliche Dienstleistungen. Nähere Informationen erteilt das Finanzamt.

· Für Kinder, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, kann grundsätzlich ohne Rücksicht auf das Alter Kindergeld gezahlt werden. Auskünfte und Antragstellung bei der Familienkasse der zuständigen Arbeitsagentur.

· Freifahrt im öffentlichen Personennahverkehr erhalten schwerbehinderte Menschen mit den Merkmalen „G“, „aG“, „H“, „Gl“ oder „Bl“, wenn zusätzlich beim Versorgungsamt ein mit einer Wertmarke versehenes Beiblatt (außer für „H“ und „Bl“ 60 € pro Jahr) erworben wurde.

· Auch für Reisen mit der Bahn und dem Flugzeug gibt es umfangreiche Vergünstigungen/Erleichterungen. Erkundigen  Sie sich am Schalter, im Reisebüro oder bei den Fluggesellschaften.

· Schwerbehinderten Kraftfahrzeughaltern mit Merkmal „Bl“, „H“ oder „aG“ wird die Kfz-Steuer vollständig erlassen. Schwer-behinderte Menschen mit Merkmal „G“ oder „Gl“ können sich wahlweise für die Freifahrt im öffentlichen Nahverkehr entscheiden und/oder für die Ermäßigung der Kfz-Steuer um 100 %. Aber Achtung: Mit der Steuerbefreiung oder –ermäßigung sind gewisse Benutzungsbeschränkungen verbunden! Weitere Auskünfte erteilt das Finanzamt.

· Schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung können bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde (hier Landkreis Emsland) einen Parkausweis beantragen. Dieser berechtigt zum kostenlosen Parken auch an sonst verbotenen Stellen.

· Bei der öffentlichen Wohnraumförderung wird die Schwerbehinderteneigenschaft von Familienmitgliedern mit erhöhten Freibeträgen bei den Einkommensgrenzen berücksichtigt. Weitere Infos unter http://www.bmvbw.de
· Behinderte Menschen mit einem GdB von mindestens 80%, die nicht ständig an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen können, blinde oder stark sehbehinderte Menschen mit einem GdB von wenigstens 60% erhalten auf Antrag vom Versorgungsamt das Merkzeichen „RF“. Sie können damit von der Gebührenpflicht für Rundfunk und Fernsehen befreit werden. Dieser Antrag ist beim Sozialamt zu stellen.

· Tarife für Sozialanschlüsse und andere Vergünstigungen im Bereich Telefon sind bei der jeweiligen Telefongesellschaft zu erfragen. So bieten z.B. die Telekom und D2 Vodafone für Schwerbehinderte Nachlässe bei den Tarifen an.

Wichtige Adressen:

Versorgungsamt Oldenburg

Außenstelle Osnabrück

Iburger Str. 30

49082 Osnabrück

Tel.: 0541/5845-1

(Sprechzeiten montags nachmittags im Lingener Rathaus)

http://www.rechtspraxis.de/ausweis.html
Landkreis Emsland

Ordeniederung1

49716 Meppen

Tel.: 05931/44-0
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